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KURZFASSUNG 

 

 

Die nunmehrige Einschau ließ erkennen, dass von der Friedhöfe Wien GmbH den im 

Rahmen der früheren Prüfung ausgesprochenen Empfehlungen weitgehend nachge-

kommen wurde. 

 

Mängel bestanden noch insofern, als im Friedhof Ottakring eine Grabeinfassung durch 

den Druck eines Baumstammes bzw. der Baumwurzel beschädigt und der Asphalt im 

Bereich weiterer Grabanlagen aufgebrochen waren. 

 

Außerdem war die Vervollständigung des Baumkatasters noch ausständig. 
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GLOSSAR 

 

Ersatzvornahme 

Erbringung einer geschuldeten Handlung anstelle der bzw. des Verpflichteten auf deren 

bzw. dessen Kosten. 
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Sichtkontrolle 

Äußere fachkundige Inaugenscheinnahme eines Baumes vom Boden aus zur Prüfung 

seiner Gesundheit und Verkehrssicherheit. 
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PRÜFUNGSERGEBNIS 

 

 

Der Stadtrechnungshof Wien nahm eine vorangegangene Prüfung (s. Tätigkeitsbericht 

2013/14; Friedhöfe Wien GmbH, Sicherheitstechnische Prüfung des Baumbestandes in 

Friedhöfen, Zl. KA V - GU 244-1/13) zum Anlass einer Nachprüfung und teilte das Er-

gebnis seiner Wahrnehmungen nach Abhaltung einer diesbezüglichen Schlussbespre-

chung der geprüften Stelle mit. Die von der geprüften Stelle abgegebene Stellungnah-

me wurde berücksichtigt. Allfällige Rundungsdifferenzen bei der Darstellung von Be-

rechnungen wurden nicht ausgeglichen. 

 

1. Prüfungsgrundlagen des Stadtrechnungshofes Wien 

1.1 Prüfungsgegenstand 

Die vorangegangene Prüfung des früheren Kontrollamtes (seit 1. Jänner 2014 als Stadt-

rechnungshof Wien bezeichnet) bezog sich auf die Vorgangsweisen der Friedhöfe Wien 

GmbH im Zusammenhang mit erforderlichen Baumentfernungen und auf den sicher-

heitstechnischen Erhaltungszustand des Baumbestandes in den von ihr verwalteten 

Friedhöfen. 

 

Die damalige Einschau zeigte eine Vielzahl an Beschädigungen an Grabanlagen auf-

grund von Baumwuchs auf bzw. im Nahbereich von Grabanlagen. Weiters waren eine 

uneinheitliche Vorgangsweise bei notwendigen Baumentfernungen, teilweise unklare 

Besitzverhältnisse in Bezug auf den Baumbestand sowie daraus resultierende Konflikte 

betreffend die Wahrnehmung von Erhaltungsverpflichtungen und notwendiger Baument-

fernungen festzustellen. Die Einschau ließ auch erkennen, dass die von der Friedhöfe 

Wien GmbH mit Eigenpersonal durchgeführten Überprüfungen nicht lückenlos und in 

einzelnen Fällen unzureichend erfolgten. 

 

Die Nachprüfung hatte zum Gegenstand, inwieweit von der Friedhöfe Wien GmbH 

Maßnahmen zur Behebung der Mängel bzw. zur Verbesserung der damals vorgefunde-

nen Situation getroffen wurden. 
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1.2 Prüfungszeitraum 

Die gegenständliche Prüfung erfolgte im ersten Quartal des Jahres 2016. Der Betrach-

tungszeitraum umfasste die Jahre 2014 bis 2016. Ortsaugenscheine fanden am 9., 10., 

16. und 22. Februar 2016 sowie am 4. April 2016 statt. 

 

1.3 Prüfungsbefugnis 

Die Prüfungsbefugnis für diese Sicherheitsprüfung ist in § 73c der Wiener Stadtverfas-

sung festgeschrieben. 

 

2. Allgemeines 

Bis Ende des Jahres 2007 oblag die Verwaltung der im Besitz der Stadt Wien liegenden 

Friedhöfe der ehemaligen Magistratsabteilung 43. Diese Magistratsabteilung wurde An-

fang des Jahres 2008 aufgrund eines Beschlusses des Wiener Gemeinderates vom 

14. Dezember 2007 in die Friedhöfe Wien GmbH übergeführt und dem Konzernbereich 

Bestattung und Friedhöfe der Wiener Stadtwerke zugeordnet. Anfang Juni 2010 wurde 

die B & F Wien - Bestattung und Friedhöfe GmbH mit den Töchterunternehmen Bestat-

tung Wien GmbH und Friedhöfe Wien GmbH eingerichtet. Der B & F Wien - Bestattung 

und Friedhöfe GmbH obliegen die strategischen Agenden (z.B. Personal, Einkauf). Die 

operativen Agenden (z.B. Bestattungsleistungen, Administration, Errichtung und Erhal-

tung von Grabstellen) sind von den Töchterunternehmen wahrzunehmen. Für die tech-

nischen Belange, wie beispielsweise die sicherheitstechnischen Überprüfungen des 

Baumbestandes und der Grabstellen, ist die Friedhöfe Wien GmbH zuständig. 

 

Die Friedhöfe Wien GmbH verwaltet 46 Friedhöfe, wobei zwischen 16 sogenannten Ei-

genregiefriedhöfen mit rd. 391.000 Grabstellen und 30 sogenannten Kontrahentenfried-

höfen mit rd. 111.000 Grabstellen unterschieden wird. Zu den Eigenregiefriedhöfen zäh-

len der Wiener Zentralfriedhof sowie die Friedhöfe Südwest, Dornbach, Hernals, Meid-

ling, Baumgarten, Neustift, Stammersdorf-Zentral, Feuerhalle Simmering, Hietzing, 

Ottakring, Kaiserebersdorf, Altmannsdorf, Lainz, Hetzendorf und Mauer. Der Unter-

schied besteht darin, dass in Eigenregiefriedhöfen Personal der Friedhöfe Wien GmbH 

und bei den Kontrahentenfriedhöfen Personal von privaten Auftragnehmenden (Kontra-

hentinnen bzw. Kontrahenten) beschäftigt ist. 
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In den Eigenregiefriedhöfen und Kontrahentenfriedhöfen stockten im Zeitpunkt der 

nunmehrigen Prüfung durch den Stadtrechnungshof Wien rd. 27.000 Bäume, die unter 

die Schutzbestimmungen des Wiener Baumschutzgesetzes fallen. Nahezu den gesam-

ten Baumbestand bildeten Bäume, die von der Friedhofsverwaltung gepflanzt wurden 

(Friedhofsbäume). Lediglich rd. 2 % des Baumbestandes bildeten Bäume, die Privat-

personen (Grabbenützungsberechtigten) zuzuordnen waren (Privatbäume). Die genaue 

Anzahl solcher Bäume konnte deshalb nicht angegeben werden, da einerseits die Er-

fassung des Baumbestandes in den Wiener Friedhöfen in den Zeitpunkten der seiner-

zeitigen Einschau sowie der Nachprüfung noch nicht abgeschlossen war. Andererseits 

war eine eindeutige Zuordnung von einzelnen Bäumen zu einer der beiden Baumkate-

gorien oftmals nicht eindeutig möglich. 

 

3. Rechtliche und technische Grundlagen 

3.1 Baumschutz 

Gemäß den gesetzlichen Bestimmungen des Wiener Baumschutzgesetzes zählen zum 

geschützten Baumbestand alle Laub- und Nadelbäume (außer Obstbäume), die in 1 m 

Höhe über der Wurzelverzweigung einen Stammumfang von mindestens 40 cm aufwei-

sen. Im Wiener Baumschutzgesetz ist aber auch vorgesehen, dass beispielsweise 

Bäume, die in Kleingartenanlagen stehen, oder die aufgrund von Anordnungen der 

Wasserrechtsbehörden zum Schutz von Wasserversorgungsanlagen und im Zuge be-

willigter Wasserbauvorhaben entfernt werden, nicht vom Schutz dieses Gesetzes er-

fasst sind. Eine entsprechende Ausnahme ist für Bäume auf Grabstellen vom Landes-

gesetzgeber nicht festgelegt worden. Grundsätzlich sind Grundeigentümerinnen bzw. 

Grundeigentümer und Nutzungsberechtigte (bei Überlassung des Nutzungsrechtes 

durch die Grundeigentümerin bzw. den Grundeigentümer) verpflichtet, den stockenden 

Baumbestand zu erhalten. 

 

Das Entfernen von o.a. Bäumen bedarf einer Bewilligung. Eine Bewilligung zur Entfer-

nung eines Baumes ist u.a. dann zu erteilen, wenn Bäume die physiologische Alters-

grenze nach Art und Standort erreicht oder überschritten haben; ebenso wenn die 

Bäume durch ihren Wuchs oder Zustand den Bestand von baulichen Anlagen, fremdes 
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Eigentum oder die körperliche Sicherheit von Personen gefährden. Grabstellen mit 

Fundamenten und Grabeinfassungen sind gemäß BO für Wien als bauliche Anlagen 

einzustufen. 

 

Das Ansuchen um Bewilligung einer Baumentfernung bedarf der Zustimmung der 

Grundeigentümerin bzw. des Grundeigentümers und bei Überlassung der Nutzung ei-

nes Grundstückes (z.B. im Fall eines abgeschlossenen Grabbenützungsvertrages) der 

Zustimmung der Bestandnehmenden oder der Nutzungsberechtigten. Bei Bewilligung 

einer Baumentfernung sind erforderliche Ersatzpflanzungen behördlich vorzuschreiben. 

Wenn Ersatzpflanzungen aufgrund von Platzmangel nicht vorgenommen werden kön-

nen, ist eine Ausgleichsabgabe von 1.090,-- EUR für jede vorgeschriebene und nicht 

durchgeführte Ersatzpflanzung zu entrichten. Zuständige Dienststelle ist das jeweilige 

Magistratische Bezirksamt. Die Beurteilung des Zustandes der Bäume bzw. des Gefah-

renpotenzials erfolgt im Weg der Magistratsabteilung 42. 

 

3.2 Grabbenützungsverträge 

Die Nutzung von Grabstellen ist in den Grabbenützungsverträgen geregelt. Darin wurde 

u.a. festgelegt, dass die Grabbenützungsberechtigten hinsichtlich ihrer Rechte und 

Pflichten den Bestimmungen der Bestattungsanlagenordnung (Friedhofsordnung) unter-

liegen. 

 

Im Rahmen der früheren Prüfung wurde Einsicht in die aktuelle Bestattungsanlagenord-

nung aus dem Jahr 2011 und auch in die seinerzeit als "Friedhofsordnung" bezeichne-

ten Bestimmungen aus den Jahren 1950, 1956, 1971, 1990 und 2002 genommen. 

Demnach war es den Grabbenützungsberechtigten bis zur Auflage der aktuellen Bestat-

tungsanlagenordnung aus dem Jahr 2011 grundsätzlich untersagt, auf Gräbern Bäume 

zu pflanzen. 

 

Die meisten heute auf Grabstellen wachsende Bäume wurden bereits vor vielen Jahren 

in der Zeit der damaligen Zuständigkeit der ehemaligen Magistratsabteilung 43 ge-

pflanzt und fallen heute aufgrund ihrer Größe unter die Schutzbestimmungen des Wie-

ner Baumschutzgesetzes. Die damals zuständige Magistratsabteilung 43 verabsäumte 
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es offensichtlich, die Einhaltung der damals geltenden Friedhofsordnungen zu überwa-

chen. 

 

Erst mit Auflage der Bestattungsanlagenordnung durch die Friedhöfe Wien GmbH (An-

fang des Jahres 2011) dürfen auf Grabstellen bodendeckende Pflanzen, Laub- und Na-

delgehölze gepflanzt werden. Diese Pflanzen müssen jedoch regelmäßig auf eine Höhe 

von 70 cm zurückgeschnitten werden und dürfen die Grabfläche nicht überragen. 

 

Eine derartige Ausgestaltung von Grabstellen fällt nicht unter die Schutzbestimmungen 

des Wiener Baumschutzgesetzes. 

 

3.3 Verkehrssicherungspflicht 

Damit von Grundstücken keine Gefahren ausgehen, hat die Grundeigentümerin bzw. 

der Grundeigentümer dafür Sorge zu tragen, dass die notwendigen Vorkehrungen zum 

Schutz Dritter rechtzeitig getroffen werden. Dabei ist entsprechende Sorgfalt anzuwen-

den, wie aus dem Wortlaut von § 1319 ABGB ergeht: "Wird durch Einsturz oder Ablö-

sung von Teilen eines Gebäudes oder eines anderen auf einem Grundstück aufgeführ-

ten Werkes jemand verletzt oder sonst ein Schaden verursacht, so ist der Besitzer des 

Gebäudes oder Werkes zum Ersatze verpflichtet, wenn die Ereignung die Folge der 

mangelhaften Beschaffenheit des Werkes ist und er nicht beweist, dass er alle zur Ab-

wendung der Gefahr erforderliche Sorgfalt angewendet habe."   Der Begriff "Werk" wird 

lt. Rechtsprechung des OGH im weiten Sinn verstanden, und § 1319 ABGB wird auf 

stürzende Bäume und Äste analog angewendet. Der Verkehrssicherungspflicht bei 

Bäumen wird von der Grundeigentümerin bzw. dem Grundeigentümer dann entspro-

chen, wenn die nach dem Stand der Erfahrung und Technik als geeignet erscheinenden 

Sicherungsvorkehrungen rechtzeitig getroffen werden.  

 

3.4 Baumpflege und Baumkontrolle 

Die Baumpflege und die erforderlichen Baumkontrollmaßnahmen sind in der ÖNORM 

L 1122 - Baumpflege und Baumkontrolle geregelt. Darin ist festgelegt, dass Bäume in 

regelmäßigen Abständen durch Fachkundige je nach Entwicklungsstufe, Gefährdungs-

potenzial und Zustand einer Sichtkontrolle zu unterziehen sind. 
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Die Sichtkontrolle hat u.a. eindeutige Aussagen über die Verkehrssicherheit und den 

Zeitpunkt der nächsten Kontrolle eines Baumes zu enthalten. Beim Auftreten von Ereig-

nissen besonderer Art, wie abnormen Witterungsverhältnissen oder Bautätigkeiten im 

Bereich des Baumes, ist innerhalb eines angemessenen Zeitraumes ein Kontrollgang 

vorzusehen. Zur Überprüfung der Verkehrssicherheit von Bäumen sind jährliche Kon-

trollen anzustreben. Jede Baumüberprüfung und die ausgeführten Maßnahmen sind zu 

dokumentieren. Aus der Dokumentation der Sichtkontrolle soll ersichtlich sein, wer die 

Sichtkontrolle vorgenommen hat und wann diese erfolgte. 

 

In der ONR 121122 - Anforderungen an die Qualifikation von Baumkontrolloren, Baum-

pflegern und Baumtechnikern sind die Anforderungen an die Qualifikation jener Perso-

nen festgelegt, welche die Baumkontrolle und Baumpflege vornehmen sowie als Baum-

technikerin bzw. Baumtechniker fungieren. 

 

Die ÖNORM L 1122, die in der Folge angeführte ÖNORM L 1125 - Anforderungen an 

einen Baumkataster und die ONR 121122 sind grundsätzlich unverbindlich, da sie nicht 

durch eine Rechtsvorschrift für verbindlich erklärt wurden. Sofern sie dem Stand der 

Technik entsprechen, sind sie gemäß ständiger Rechtsprechung des OGH jedoch als 

Sorgfaltsmaßstab heranzuziehen. 

 

4. Schäden an Grabanlagen 

4.1 Bei den Begehungen im Rahmen der früheren Prüfung wurden bedingt durch den 

Wuchs von Bäumen Beschädigungen an Grabanlagen sowie daraus resultierend z.T. 

eingeschränkte oder unmöglich gewordene Nutzungen von Grabstellen als Begräbnis-

stätten vorgefunden. Diese Mängel waren insbesondere auf die Größe und den zu ge-

ringen Abstand der Bäume zu den Grabanlagen zurückzuführen. 

 

Durch den Druck von Baumstämmen und Wurzeln wurden die baulichen Anlagen von 

Grabstellen (Betonfundament, Grabeinfassung, Sockel und Grabstein) beschädigt und 

die Standsicherheit von Grabsteinen gefährdet. 
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Weiters bestanden Bäume, deren Wurzeln sich über mehrere Grabstellen ausbreiteten. 

Somit waren auch in angrenzenden Grabstellen Beisetzungen z.T. nicht möglich, da 

beim Ausheben eines mit Wurzeln durchwachsenen Grabes eine Beeinträchtigung der 

Standsicherheit des betroffenen Baumes resultieren kann (s. Abb. 1). 

 

Abbildung 1: Baumwuchs verhindert Beisetzungen auch bei angrenzenden Grabstellen 
 

 

 

Quelle. Stadtrechnungshof Wien 

 

4.2 Die anlässlich der Nachprüfung durchgeführten Begehungen zeigten, dass die bei 

der seinerzeitigen Prüfung vorgefundenen Mängel bis auf einzelne Ausnahmen beho-

ben wurden. 

 

Im Friedhof Ottakring bestand nach wie vor eine Beschädigung an einer Grabeinfas-

sung durch den Druck eines Baumstammes bzw. der Baumwurzel. Weiters war in die-

sem Friedhof ebenfalls durch den Druck von Baumwurzeln der Asphalt eines im Bereich 

von Grabanlagen befindlichen Weges aufgebrochen (s. Abb. 2). 
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Abbildung 2: Aufgebrochener Asphalt durch Druck von Baumwurzeln 
 

 
 

Quelle. Stadtrechnungshof Wien 

 

Der Friedhöfe Wien GmbH wurde empfohlen, Maßnahmen zu treffen, die zu einer Be-

hebung der Mängel führen. 

 

5. Vorgangsweise der Friedhöfe Wien GmbH betreffend Baumentfernungen 

5.1 Die seinerzeitige Einschau ließ erkennen, dass bei der Friedhöfe Wien GmbH in 

Bezug auf die Jahre 2010 bis 2012 insgesamt 231 Ansuchen um Baumentfernung ak-

tenkundig waren. Darunter waren auch jene Ansuchen subsumiert, die von Privaten 

beim jeweils zuständigen Magistratischen Bezirksamt eingebracht wurden. 

 

Im genannten Zeitraum wurden nach Angaben der Friedhöfe Wien GmbH insgesamt 

188 Verfahren betreffend Baumentfernungen nach dem Wiener Baumschutzgesetz ab-

geschlossen bzw. lagen diesbezügliche Bescheide vor. 
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In dem Zusammenhang ergab die Nachprüfung, dass lt. Friedhöfe Wien GmbH im Zeit-

raum von 2013 bis 2015 rd. 130 Ansuchen um Baumentfernung anfielen, wovon 95 % 

mittels Bescheid erledigt wurden. 

 

5.2 Hinsichtlich der Entfernung von Privatbäumen ergab die frühere Prüfung, dass die 

Friedhöfe Wien GmbH im Einzelfall mit der oder dem Grabbenützungsberechtigten 

Kompromisse einging bzw. Kostenteilungen vereinbarte. Weiters war festzustellen, 

dass in Eigenregiefriedhöfen selbst eindeutig als Privatbäume einzustufende Bäume 

nach Erlangen einer entsprechenden Baumentfernungsbewilligung von der Friedhöfe 

Wien GmbH auf eigene Kosten entfernt wurden. Demgegenüber wurden zeitgleich in 

Kontrahentenfriedhöfen in einigen Fällen auch weiter abseits von Grabstellen stehende 

Bäume von der Friedhöfe Wien GmbH diesen zugeordnet und die Grabbenützungsbe-

rechtigten zur Baumentfernung auf deren Kosten aufgefordert. 

 

Da mit den Grabbenützungsverträgen lediglich Erhaltungsverpflichtungen an den Grab-

stellen selbst an die Grabbenützungsberechtigten überantwortet wurden, lag die Zu-

ständigkeit für die Bereiche neben den Grabstellen daher grundsätzlich bei der Friedhö-

fe Wien GmbH bzw. bei deren Rechtsvorgängerin. Daher erging damals die Empfeh-

lung, bei künftigen erforderlichen Baumentfernungen nur jene Bäume als Privatbäume 

anzusehen, die unmittelbar auf den Grabstellen selbst stocken. 

 

Die aktuelle Einschau zeigte, dass der Empfehlung insofern nachgekommen wurde, als 

Kundinnen bzw. Kunden von der Friedhöfe Wien GmbH nur dann zur Baumentfernung 

aufgefordert werden, wenn Bäume auf der Grabfläche bzw. der zu einem Grab gehö-

renden Grünfläche stocken. Die Kosten für diesbezügliche Baumentfernungen sind von 

der Kundin bzw. dem Kunden zu begleichen. 

 

Die Umsetzung der Empfehlung betreffend Privatbäume hatte eine deutliche Reduktion 

der Konflikte zwischen der Friedhöfe Wien GmbH und den Grabbenützungsberechtigten 

zur Folge. 
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5.3 Im Rahmen der seinerzeitigen Prüfung wurde auch festgestellt, dass ein nicht näher 

bestimmbarer Anteil an Nadel- und Laubbäumen in Friedhöfen auf natürlichem Weg im 

Nahbereich der Grabstellen keimte und im Laufe der Jahre umfangreiche Schäden ver-

ursachte. Für diese wild aufgegangenen und unter die Bestimmungen des Baum-

schutzgesetzes fallenden Bäume zeigten sich weder die Grabbenützungsberechtigten 

noch die damalige Magistratsabteilung 43 zuständig. 

 

Speziell diese wild aufgegangenen Bäume (in oft exponierten Lagen) gaben in der Ver-

gangenheit Anlass zu Konflikten zwischen der Friedhöfe Wien GmbH und den Grabbe-

nützungsberechtigten. Die Friedhöfe Wien GmbH ordnete Bäume einer bestimmten 

Grabstelle zu, wogegen die Grabbenützungsberechtigten vorbrachten, dass weder sie 

noch die bzw. der ehemalige Grabbenützungsberechtigte die Pflanzungen der Bäume 

vorgenommen hätten. Letztlich konnte keine der beiden Seiten die Beweisführung an-

treten. 

 

An dieser Stelle war damals anzumerken, dass an den Bestand eines Baumes Haf-

tungsansprüche Dritter und Erhaltungs- bzw. allfällige Entfernungskosten gebunden 

sind. Die Eigentümerin bzw. der Eigentümer eines Baumes haftet für die von diesem 

angerichteten Schäden an Personen und Dingen und muss den Baum gemäß den 

Bestimmungen des Wiener Baumschutzgesetzes pflegen und erhalten. Darüber hinaus 

muss sie oder er im Fall einer notwendigen Entfernung für die diesbezüglichen Kosten 

aufkommen. Die Entfernung von Bäumen auf Friedhöfen kann dabei vergleichsweise 

hohe Kosten verursachen, da Bäume wegen der unmittelbaren Nähe zu anderen Grab-

stellen nicht gefällt, sondern in den meisten Fällen nur stückweise vom Wipfel geschnit-

ten werden können. 

 

Um künftig eine einheitliche Vorgangsweise der Friedhöfe Wien GmbH bei der Wahr-

nehmung ihrer Verpflichtungen in Bezug auf den Baumbestand auf ihren Friedhöfen 

sicherstellen zu können, wurde im Zuge der damaligen Einschau die Vereinheitlichung 

und Standardisierung der bestehenden Vorgangsweisen unter Reduktion von Ermes-

sensspielräumen angeregt. 
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Außerdem erging die Empfehlung, gleichartige Vorgangsweisen auf Eigenregiefriedhö-

fen und Kontrahentenfriedhöfen anzuwenden. 

 

Die nunmehrige Einschau ließ erkennen, dass die Friedhöfe Wien GmbH diesen Emp-

fehlungen insofern nachkam, als im Sinn einer einheitlichen Vorgangsweise im Dezem-

ber 2013 von der Geschäftsführung die Unternehmensrichtlinie 1/13: Regelung diverser 

Baumproblematiken auf den Friedhöfen erlassen wurde. 

 

5.4 Was die Kundinnen- bzw. Kundenanschreiben bzgl. notwendiger Baumentfernun-

gen anlangt, zeigte die frühere Prüfung, dass diese von der Friedhöfe Wien GmbH nicht 

nur unpersönlich, sondern auch in bestimmender und fordernder Art und Weise verfasst 

wurden. Die Schreiben waren nicht geeignet, Kundinnen- bzw. Kundenvertrauen aufzu-

bauen, da Zwangsmaßnahmen, wie die Sperre der Grabstelle für weitere Beisetzungen 

und die mögliche Leistungserbringung in Form einer Ersatzvornahme bereits bei der 

ersten Kontaktaufnahme angeführt wurden. Damit einhergehend wurde eine kundinnen- 

bzw. kundenfreundliche Vorgangsweise empfohlen. 

 

Im Hinblick auf die Einhaltung der Bestattungsanlagenordnung erging die Empfehlung, 

periodische Begehungen durchzuführen und dabei jene Grabstellen zu erfassen, deren 

Bewuchs nicht den Auflagen der Bestattungsanlagenordnung entspricht. Weiters wurde 

angeregt, die betroffenen Grabbenützungsberechtigten über den vorschriftswidrigen 

Bewuchs und die damit verbundenen Verpflichtungen in Kenntnis zu setzen. 

 

Als zusätzliche Maßnahme wurde empfohlen, in den Anschlagkästen der Friedhöfe 

Wien GmbH Informationen auszuhängen, in welchen die Bestimmungen der Bestat-

tungsanlagenordnung - speziell hinsichtlich des erlaubten Bewuchses auf Grabstellen - 

in Erinnerung gerufen werden. 

 

In Bezug auf den vorgenannten Sachverhalt ergab die Nachprüfung Folgendes: 
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In den Kundinnen- bzw. Kundenschreiben betreffend erforderliche Baumentfernungen 

wird beispielsweise eine Sperre einer Grabstelle erst nach vorheriger Kontaktaufnahme 

angekündigt. 

 

Hinsichtlich des Neubewuchses auf Grabstellen erfolgen im Sinn der Einhaltung der 

Bestattungsanlagenordnung periodische Begehungen. Falls an einer Grabstätte ein 

Bewuchs vorgefunden wird, welcher der Bestattungsanlagenordnung nicht entspricht, 

wird dies im EDV-System FIM dokumentiert und wird mithilfe dieses EDV-Systems die 

betroffene Kundin bzw. der betroffene Kunde aufgefordert, den Bewuchs zu entfernen. 

 

In den Anschlagkästen der Friedhöfe Wien GmbH findet sich nunmehr eine Information 

bzgl. Bäume auf Grabstellen. 

 

6. Sicherheitstechnische Überprüfung des Baumbestandes in Friedhöfen 

6.1 Im Rahmen der damaligen Prüfung war generell Folgendes festzuhalten: 

 

Die sicherheitstechnischen Überprüfungen des Baumbestandes in Friedhöfen sind auf-

grund der Verkehrssicherungspflicht in periodischen Abständen vorzunehmen, wobei 

diese nicht nur Friedhofsbäume, sondern auch Privatbäume betreffen. 

 

Bei festgestellter Gefahr im Verzug, beispielsweise durch Sturmereignisse, mussten 

nicht nur bei Friedhofsbäumen, sondern auch bei Privatbäumen sofortige Sicherungs-

maßnahmen durch die Friedhöfe Wien GmbH veranlasst werden. In der Vergangenheit 

wurden die anfallenden Kosten der oder dem Grabbenützungsberechtigten nicht vorge-

schrieben. 

 

Da lt. Bestimmungen in der Bestattungsanlagenordnung die bzw. der Grabbenützungs-

berechtigte für alle Schäden, die von der Grabstelle bzw. deren Ausstattung verursacht 

werden, haftet, wurde empfohlen, die Kosten für die sofortigen Sicherungsmaßnahmen 

den Grabbenützungsberechtigten in Rechnung zu stellen. 
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Die Nachprüfung ließ erkennen, dass von der Friedhöfe Wien GmbH nunmehr vorgese-

hen ist, die Kosten für Sicherungsmaßnahmen den Grabbenützungsberechtigten zu 

verrechnen. Laut Friedhöfe Wien GmbH wird eine solche Maßnahme "sehr selten erfor-

derlich", da zwischenzeitlich umfangreiche Aktivitäten zur "Beseitigung widerrechtlicher 

Bäume" gesetzt wurden.  

 

6.2 Die seinerzeitige Einschau hatte auch die stichprobenweise Prüfung der Vorgangs-

weise der Friedhöfe Wien GmbH bei sicherheitstechnischen Baumkontrollen in den 

Friedhöfen Ottakring und Oberlaa zum Inhalt. 

 

Für beide Friedhöfe lagen Lagepläne mit eingetragenem Baumbestand vor. Die Bäume 

waren vollständig und in der gebotenen örtlichen Genauigkeit erfasst und in die Pläne 

eingezeichnet. In den beiden Friedhöfen wurden periodische sicherheitstechnische 

Überprüfungen durch geschultes Eigenpersonal der Friedhöfe Wien GmbH durchge-

führt. Im Friedhof Ottakring wurde eine händische Prüfungsdokumentation erstellt, wäh-

rend für den Friedhof Oberlaa bereits der digitale Baumkataster zur Verfügung stand. 

 

Der digitale Baumkataster der Friedhöfe Wien GmbH dient im Wesentlichen der Erhal-

tung bzw. Pflege sowie der Durchführung von Sicherheitsüberprüfungen von Baumbe-

ständen auf den Friedhöfen. In diesem Kataster werden Daten über Bäume insbeson-

dere nach Alter, Gattung, Größe, Standort, erforderlichen und erfolgten Pflegemaß-

nahmen samt Abbildung in einem geografischen Informationssystem verwaltet. 

 

6.2.1 Im Rahmen der seinerzeitigen, auf den Friedhof Ottakring bezogenen Überprü-

fung wurden dem früheren Kontrollamt ein Lageplan und die händischen Aufzeichnun-

gen der in den Jahren 2012 und 2013 durchgeführten Sichtkontrollen übergeben. 

 

Damals stockten im Friedhof Ottakring insgesamt 887 Bäume. Bei den Sichtkontrollen 

zur Gewährleistung der Verkehrssicherheit wurden jedoch im Jahr 2012 lediglich 259 

Bäume (rd. 29 % des Baumbestandes) und im Jahr 2013 lediglich 277 Bäume (rd. 31 % 

des Baumbestandes) überprüft. 
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Zur Wahrung der Verkehrssicherheit auf Friedhöfen erging die Empfehlung, künftig den 

gesamten Baumbestand einer Sichtkontrolle zu unterziehen. 

 

Die nunmehrige Einschau ergab, dass mittlerweile in allen Friedhöfen der gesamte 

Baumbestand Überprüfungen bzw. Sichtkontrollen unterzogen wurde. Diese erfolgten, 

soweit die baumkatasterspezifische Ersterfassung des Baumbestandes auf Friedhöfen 

der Friedhöfe Wien GmbH abgeschlossen war, auf Basis des Baumkatasters; ansons-

ten anhand jährlich erstellter Aufzeichnungen in Listenform. Mit Stand Februar 2016 

waren im Baumkataster rd. 25.000 Bäume der auf den Friedhöfen der Friedhöfe Wien 

GmbH stockenden insgesamt rd. 27.000 Bäume enthalten. Die Daten über rd. 2.000 

Bäume, die auf dem Friedhof Neustift und auf dem Wiener Zentralfriedhof stocken, sind 

noch zu erfassen. 

 

Laut Friedhöfe Wien GmbH war die Vervollständigung des Baumkatasters für Ende des 

Jahres 2015 vorgesehen. Nach Angabe der Friedhöfe Wien GmbH ergab sich infolge 

mangelnder personeller Ressourcen eine Verzögerung von rd. einem Jahr, sodass die 

Vervollständigung voraussichtlich Ende des Jahres 2016 abgeschlossen sein sollte. 

 

Der Stadtrechnungshof Wien hielt dazu fest, dass der Baumkataster eine wesentliche 

Grundlage für die im Rahmen der Erhaltung und der Sicherheitsüberprüfungen der auf 

den Friedhöfen stockenden Bäume abzuwickelnden administrativen Aufgaben darstellt. 

Daher wurde der Friedhöfe Wien GmbH empfohlen, die Vervollständigung der Daten-

bestände zügig umzusetzen. 

 

Die frühere Prüfung ließ auch erkennen, dass im Friedhof Ottakring bei der Sichtkontrol-

le im Jahr 2012 lediglich ein Sicherheitsmangel und bei jener im Jahr 2013 überhaupt 

kein Sicherheitsmangel festgehalten wurde. 

 

Da derartige Überprüfungsergebnisse fragwürdig waren, erfolgte durch das damalige 

Kontrollamt im März 2013 eine stichprobenweise Überprüfung betreffend die Feststel-

lungen der Friedhöfe Wien GmbH. Die Begehung mit einem Vertreter der Friedhöfe 

Wien GmbH zeigte dabei, dass aus sicherheitstechnischen Gründen Baumschnittmaß-
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nahmen bzw. Sicherungsmaßnahmen zu veranlassen waren. Weiters war zu konstatie-

ren, dass die Sicherheitsbegehungen von der Friedhöfe Wien GmbH im Winter in der 

Vegetationsruhezeit der Bäume durchgeführt wurden, wodurch bei Laubbäumen ohne 

Blätterkleid im Winter Totholz visuell vom Boden aus nur erschwert festgestellt werden 

kann. Daher waren bei der Begehung auch eine Reihe von Bäumen mit abgestorbenen 

und teilweise absturzgefährlichen Ästen anzutreffen, die bei den vorangegangenen 

Sichtkontrollen offenbar unbemerkt blieben. 

 

Weiters wurde festgestellt, dass die gleichen Bäume in den betrachteten Jahren unter-

schiedlichen Grabstellen zugeordnet wurden. Ebenso war nicht eindeutig erkennbar, 

wer wann welchen Baum kontrolliert hat. 

 

Der Friedhöfe Wien GmbH wurde empfohlen, die sicherheitstechnischen Überprüfun-

gen mit der gebotenen Genauigkeit und Fachkenntnis vorzunehmen, die festgestellten 

Sicherheitsmängel zu beheben und die Sichtkontrolle im Friedhof Ottakring in der Vege-

tationszeit zu wiederholen. 

 

Außerdem wurde der Friedhöfe Wien GmbH nahegelegt, bis zur endgültigen Auflage 

des Baumkatasters in allen Friedhöfen auf die Dokumentation der Sichtkontrollen ver-

stärktes Augenmerk zu legen. 

 

Die aktuelle Prüfung zeigte, dass im Friedhof Ottakring die Sichtkontrollen in der Vege-

tationszeit wiederholt wurden. Seit der vollständigen Erfassung der auf dem Friedhof 

Ottakring stockenden Bäume in den Baumkataster (im Jahr 2014) werden solche Kon-

trollen auf Basis der aus diesem Kataster resultierenden Datenbestände bzw. Unterla-

gen (z.B. Standorte von Bäumen) durchgeführt. Bis dahin wurden für die Sichtkontrollen 

konventionell erstellte Auflistungen herangezogen, in denen die Standorte der Bäume 

sowie Prüfungskriterien festgehalten wurden. 

 

Darüber hinaus war zu bemerken, dass auf die Dokumentation mehr Augenmerk gelegt 

wird. Dies insofern, als nunmehr eine Dokumentation über das Datum der Sichtkontrol-
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le, den Namen der mit einer solchen Kontrolle befassten Person und die Grunddaten 

sowie den Zustand des Baumes vorliegt. 

 

6.2.2 Im Friedhof Oberlaa stockten im Zeitpunkt der damaligen Prüfung 208 Bäume, die 

unter die Schutzbestimmungen des Wiener Baumschutzgesetzes fielen. Die Bäume 

waren in einem Baumkataster erfasst und nummeriert. Auf den einzelnen Bäumen wa-

ren Plaketten mit fortlaufender Nummer angebracht. Im Lageplan des Friedhofes waren 

die Bäume unter Angabe der Baumnummer eingezeichnet. 

 

Die Ersterfassung des Baumbestandes im Baumkataster des Friedhofes Oberlaa erfolg-

te im Dezember 2009. Die erste Überprüfung wurde im September 2010 durchgeführt. 

Die zweite Überprüfung des Baumbestandes erfolgte nach rd. zwei Jahren im August 

2012. 

 

Der vorliegende Baumkataster entsprach grundsätzlich den Anforderungen, jedoch fehl-

te eine nähere Angabe zum jeweiligen Standort. Die seinerzeitige Prüfung ergab, dass 

ohne den beiliegenden Planunterlagen des Baumkatasters einzelne Bäume nicht oder 

nur nach erheblichem Suchaufwand aufzufinden waren. Diesbezüglich war festzuhal-

ten, dass in der ÖNORM L 1125 festgelegt ist, dass der Standort eines Baumes durch 

eindeutige Definierung der Umgebung im Baumkataster anzugeben ist.  

 

Daher wurde der Friedhöfe Wien GmbH empfohlen, den Standort für jeden erfassten 

Baum im Baumkataster anzugeben. 

 

Da in den Festlegungen der ÖNORM L 1122 im Regelfall von einem jährlichen Überprü-

fungszyklus ausgegangen wird, erging auch die Empfehlung, bei der Prüfung des 

Baumbestandes jährliche Kontrollintervalle anzustreben. 

 

Die aktuelle Prüfung ließ erkennen, dass im Rahmen des Baumkatasters angegeben 

wird, in welcher Friedhofsgruppe sich ein Baum befindet. Weiters zeigte sich gegenüber 

der damaligen Einschau, dass die Prüfung des Baumbestandes (im Betrachtungszeit-

raum 2014 und 2015) in jährlichen Abständen erfolgte. 
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7. Zusammenfassung der Empfehlungen 

Empfehlung Nr. 1: 

Es wären Maßnahmen zu treffen, die zu einer Behebung der Mängel (Beschädigung an 

einer Grabeinfassung und aufgebrochener Asphalt im Friedhof Ottakring) führen (s. Pkt. 

4.2). 

 

Stellungnahme der Friedhöfe Wien GmbH: 

Diese Empfehlung wurde bereits umgesetzt.  

 

Empfehlung Nr. 2: 

Da der Baumkataster eine wesentliche Grundlage für die im Rahmen der Erhaltung und 

der Sicherheitsüberprüfungen der auf den Friedhöfen stockenden Bäume abzuwickeln-

den administrativen Aufgaben darstellt, wäre die Vervollständigung des Datenbestan-

des zügig umzusetzen (s. Pkt. 6.2.1). 

 

Stellungnahme der Friedhöfe Wien GmbH: 

Diese Empfehlung wurde bereits umgesetzt, der Baumkataster 

liegt vollständig vor. 

 

 

 

Der Stadtrechnungshofdirektor: 

Dr. Peter Pollak, MBA 

Wien, im März 2017 


